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n-23't 9 der Beilagen zu den Steno~TJI'~isclwn .:'Totokollen des Nationalrates 

. Xl V. Gcsetz.gebungsperiode 
'. 

A n t r? rr 

Präs.: 1977 -06- 0_' _ ... _ ..... -... ,.- .. -.. _--_ .......... -- No •.. §Jjl;:t 

der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer I Friedrich Peter 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird 

Durch den vorliegenden Antrag sollen in erster Linie die 

Prüfungskompetenzen desRechnungshofes in einer der 

\-Tirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre entsprechenden 

{'leise geregelt \-lerden. Insbesondere: sollen durch diesen 

Antrag sachlich nicht gerechtfertigte Verschiedenheiten 

z'ilischen Unternehmungen an denen der Bund beteiligt ist 

und solchen an denen Länder oder Gemeinden beteiligt sind 

hinsichtlich der Prüfungskompetenzen des Rechnungshofes 

beseitigt werden. 

'1. Auf Grund d~r derzeitigen Gesetzeslage ist der 
Rechnungshof bei Unternehmungen, an denen der 13und finan­

ziell beteiligt ist (nach der Aufhebung v'on Teilen des 
§, 12· des Reclmur..gshofgesetzes) auch dann prüfungsbefugt, 

,-renn nur eine einzige .Aktie oder ein sonstiger geringfü­
giger Gesellschaftsanteil im Eigentum des Bundes steht. 

2. Auf der anderen Seite sieht die geltende Verfas­
sunG bei Unternehmungen, a!l denen Länder oder Gemeinden 
beteiligt sirld, eine Überpl"1.if1..l-::lg durch den Rec'hr:ungshof 
aber nur dann vor ,"lCnnentl';ed8r alle finanziellen Anteile 

einem Land oder einer Gemeinde zu~tehen oder - sofern dies 

ten f:i.n[il1zj~~ 11~ bete i1 iCt sind. Die s ist inr.;o.f!::rn unbefrie-

d l .. <",)-(~t)l~l< !)1~·- Un~-r"['n"''''::''P1<'::-L"''1' b::~i dcrrca rwhezu [;l'i:~d;liche - ~ - , CJ- •. , _ .... l, ..... ~. _'l .. J.J..~l,\._l .... U ._l., ... -- -

1 n ot- "",0_: -1 ", ]. r.' T":l~e',- t'l,n-) .... 1 ,.,.~ 
~ •• I" t,.,- . t,; • .•• J .• /. t'. .1 ,;u. \"'. t: .:; 
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iland befindet, der Zuständigkeit des Rechnungshofes nicht 

unterliegen, obi'lohl der beherrschende Einfluß der öffent­

lichen Hand offcn.1(luldig ist. 

3.. In den 1 (~tzte:r. J 3r....:;::en '\.furclen uiZ'tschai'tliche Un-

des· lca-c.n der Rechnungshof gemäß Art.. 1260 Abs - 2 B-VG die 

Gebarung der Tochte:cunternehtllL."lg nur an1:e..ßlich der Überprü­

fung der Gebarung der Hutterunternehmung, die der Bund 

allein betreibt oder an der der Bund finanziell; beteiligt; 

ist, überprüfen. Die 1tberprufung von Unterneb..ill~gen, an de­

nen eine Tochterunternehrnung finanziell beteiligt ist, ist 

dem Rechnungshof verYTehrt. Die .Aus\·:irkung dieser Beschrän­

kung der Prüfungskompetenz des Rechnungshofes zeigt· sich 

sehr deutlich beim ÖIG-Gesetz, BGBl .. Ur. 23/1967, inder 

li'assung der :Novelle-BGBl.Hr. 11-7/1970, durch l,·;elche die .An­

teilsrechte des Bundes an den verstaatlichten Unternehmun­

gen andie-ÖIG übertragen und die verstaatlichten Unterneh­

mungen selbst zu Tochtergesellschaften der ÖIG 1'.'-urden. Es 

bedurfte. daher eines besonderen Blmdesverfassungsgesetzes 

(Bundesver.fassungsgesetz vom 22. Oktober 1969, BGBl .. Ur.46! 

1970), um die Prüfungsbefugnis des Re·chnungshofes gegenüber 

den Tochtergesel13chaften verstaatlichter Unternehmungen im 
, bisherigen Umfang aufrechtzu.erhalten. 

~~. Anders verhält es sich bei den aus ,,·iirtschaftlichen 

Gri.inden erfolgten KonzcI'nierungsmaßnahmen der 1drtschaftli-

migen Beschlusses des Wiener Gemeinderates vom 31. Mai 19~~ 
,·mrde mit Notariatsakt vom 9. Juni 1974 eine'\'!ienerAllge­

meine Beteiligungs- und Ver\'laltungsges.B.b.H. (kurz als 

.. 
tE.!iligungen der Stc.dt Hien an 23 Unternehinullgcnclz~·". die 

Vervwl tung der im J~ißcntu:-l der St{~dt 1;lien verbliebenen 
Gr-"-'] 1 ~choC>.f'.LC"_ b~·T.1 Gr>noc'rr·n·c'cl,·,.f't"'-'Yl-t;nl."::> 'l·)..'o.,....··· ... "'rr"'n ~'~lr-..... ~~')t. ... __ ..... 1 ~(."'_l.Vv ~l',. ,.J _10r,.....,1. .... .:" .... ~-"'j; ... )l .• - .................. l. V ... ~.l... V..l'OCJt:;-- .il 

d ("1 F]' n-'\ 0"0 cl-j c. C' r·t· Un ''-L (~r~n n ;'on, 1'" f.:-e n 11:.1 h_ f~t'l ..... -\ ... -' •• _ c')V . __ ..... ~ .... ) .;.. .1._'''''' ........ \,..LJ,.. .. U,.\". ..... ,,) ......... - --
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Tochtergesellschaften. Abgesehen von der 'T:liener Allsemeiner:!. 

Beteiligungs- und Ver~valtungsges_m_ b.H- sind alle diese Un­

ternehmungen derzeit der Kontrolle des lte<;,hnungshofes ent­

zogen, obwohl nach der Zielsetzung der Wiener Holding die-

li tik nach gemeinwirtschaftlichen Festset:zungen in einer 

fiir die Holding-Gesellschaft bindencle:q. Heise zu bestimmen 

und deren Einhaltung durch die von der Stadt Hien' ent­

sandten l'litglieder des Aufsichtsrates ÜbeI'~'lachen zu las-
, 

sen; die \-liener Holding hat dafü1.' zu sorgen, daß die Toch-

tergesellschaften und verHal taten Unternehmungen die :i..h'-'len 

übe:r.'tragenen AUfgaben nachhaI tig erfiillen~ 

5 .. Es verdient Erl.·;ähnung, 'daß 'bereits bei der Gründung 

der Hiener Holding sich sO~TOhl die Uiener Landesregierung 

als auch die Vertreter der im \1iener Gemeinderat vertrete­

nen politischen Parteien dafür C?p.ssprachen, die Kontroll·­

befugn.isse des Rechnungshofes gegenüber diesen Unterneh­

mungen trotz Errichtung einer Dachgesellscha:ft aufrecht-· 

zuerhal ten und zu diesem Z,\'Teck an deh Bundesgesetzgeber , 
mit dem Ersuchen '.lm Einleitung entsprechender gesetzge-

berischer Haßnahmen heranzutrete:::l. Dieser Intention soll 

mit dem vorliegenden Antrag entsprochen werden. 

6 .. Die bisherige Systeme.tik des Fünft:en Hauptstückes 

banlug von Bund, IJändern und Gemeinden in je einem eige­

nen A.rti1::el regt~ It, soll bei bel13l t en '.,;erden. ])·.;;mzu.folge 

wtiren nur die Artikel 126 b Abs. 2, 3 und_ 127 a 

20 000 Einwohner aufweisen, cntwcdRr allein oder gemein-

f~f),;l~; mi t anderen der Zw:; t~i.ndic;1:cit; d.c.:,; Hcchln::.n[;shofcs 
'l,q·l-n-r·}l"crr ...... 1 \ - TI ·) .... },· .... ctl'""l:· .. ,.·,,-,C\·l'11 ""'l"'l- J .. '·~'r·( .. ()r.l-ny r~ 'c;O 1.- JT rm -,.,_ld .• ,.,.. uC" Gelt ,lC~, .• "..:' .4,.1b-c-- Ho • :,.1. _ l~", vt.;~l~~ ..... \.. ;/ .. ~l. d '. 

,L 

-'-, 

" 

54/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



4 -

nominellen Gesellschaftskapital beteiligt sind oder 

die Unternehmung.al12in oder gemeinsa~ betreibe~. Die 

schon nach der bisheriqen Verf3ssungsrechtslage 8iner 

Süllcll 'dan..n die Z"L:.scä:t.d.i~;·1cf~it eIes I{8c}·r·::!.~l2:!.gsao_tes b2~:t:r=Jn-
.:. '--' . ~ 

(2~~:~:, ~;i::;:.~:! 8~i.-:?: Ztt ei!~::;r. \"'fil"',tscll~~!"·cl:L~h~~· 132c..'~::,~schL"26 

auch UnternehEungen jeder \'lei-Geren S·t:ufe derprü.ü.!..:l.g 

de !'~ Dr..:>c1-'''''uno·s''lOI~eC Uln..!..n-----l-i C>a-e-1 -- X\. 1.. .... ~_.. 0 1._ .;:;:) v_~ ....... ""'0 . .. u .. 

. l'Ii t dieser Formu.lieru..D.g soll· e:r.reicht; 'Herden, daß 
, , 

der Rechnungshof immer dann zur Kontrolle befugt ist, 
lvennein beherrschender Einfluß der öffentlichen Hand 

nur Unte:-cneh1nungen vorliegt. 'Die Formulierung ttmindestens . , 

50 v .. H. 1t 1'iurde" ge1'läb.l t, 1.LTU .für die immer häufiger 1,;er·-

denden 50 5~-B~teiligtl .... TJ.gen 'deröf.fentlichen Haud. die Prii­

.fungskompetenz des Rechnungshofes zu gC1'lährleisten, da 

eine Beteiligung von 50 ;;; einers'ei·ts Clne Hajorisierung 

durch andere abblocl;:t, andererseits eirren 1·!esentlichen 

Einfluß auf die Unternehmenspolitik sichert. Im Sinne 

der Rechtsprechung -des Verfassungsgerichtsb o1'e8 (Vf'Slg~ 

3296/1957 und 3552/1959) ,j besteht eine l'iec:"lselbeziehung 

zwischen dem Betreiben ei~er Unternehrnu~g und der organisa-

t.or ischen Beherrschung derselben. Das I! Betreiben "einer Untor­

nehmung sell daher wie schon bisher einen Tatbestand darstellen, 
,~ • l")" - , .\.. ~ n' . ~ , '" ~ .. .-11.' ':'<> 

(--'.-.21.. 21:--1.~ L .~~.l=\.tngs;'C':J~.p9·_.eI12 G'23 ·~-"\2C.nn1..1[!.gs;loIes c:,:~grtLrrc.e ..... , 'U. ... -J 

allerdings nur dann, wenn der Bund, ein Land oder eine Gemei~de 

rni t m ... ~hr als 20. 000 Ein~,·!ohr..err.. die Ur..te!:nehmung alleir~ oder 

gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes 

unterliege~den RechtstrJgern betreiben. 

7. Schließlich soll dieser Initiativan~rag auch z~m AnlaR 

gl::!110m!i1er.;,. 'C.·/el."dc.~n tln1 die bundcsV81. ... ftlsStlr:gsg<~$;:~tzlic.he Beschr;:inj.~u!!tJ 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den 

der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vom •....•. , mit dem das Bundes­

Verfassungsgesatz in der Fassung von 1929 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletztgeändet durch das 

Bundesverfassungsgesetz BGBl.Nr. 469/1975 wird wie 

folgt geändert: 

1. Art. 95 Abs. 4 wird aufgehoben; der bisher~ge Abs. 5 

erhält die Absatzbezeichnung "(4)>>. 

2. Art. 108 Abs. 2 Hird aufgehoben; die Absatzb~zeichnung 

3. Art. 12Gb Abs. 2 hat zu 1~ut2n: 
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Zuwendung einer de~selben Zweck dienenden ~eihilfe aus 
B·1ndes""l·.1..-1-,,1"1·~'O·~C' , I' f' 'd" 

....... .. ...... I,., (,~~... e,.l..'-.l.. n::una :c;en, so~e:cne lese Tatbestände 
"'U r. J..' "'1°1" "..; ...... ·t r. ,1-. '.r.- t l' 1. , • -. • 
LJ 1;'; ... ~- ,.,.J..... ~)(.ll2...l. l.caen Benerrscf),~mg Iuh:een" Dle Zu-· 

setzungen'~ernäß diesem Absatz ~'o~lin~an n . ....... v - -0'" ..... 

4. Art. 127 Abs. 3 hat zu lauten: 

!I (3) Der Rechnu.ngshof überprüft \·jei tar die Gebarung 

von Unternehmungen, an denen das Land. alle1n oder gemein­

sam roi t 2.nderen· der Zust~i..tl,digkei t des Recr:L.-Ylungshofes unter­

liegenden Rechtsträgern mit mindestens 5~ v.H. des Stamm-, 
Grund- oder Eigenl~apitals beteiligt ist oder die das Land 

allein oder gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträgern be­
treibt. Hinsichtlich des Begrii'fes -der f"inanziellen Betei·­

ligung gilt Artikel 126 b Abs.2 sinngemäß", Die Zuständigk9it 

des Re ch.'l1ungshofe s erstreckt sich auch au1' Unternehrnungen 

jeder \'lei teren Stu.fe;. bei denen die Voraussetzungcu"-gemäß 

diesem Absatz vorliegen. tl 

5. Art. 127a Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Der Rech .. 'l").J.lngshof überprUft"Vleiter die Geba.I'ung 

von Unternehmungen, an denen eine Gemeinde mit mindestens 
20.000 Ein",,rolmern a1lein oder ge!ilcinsan mit anderen der 

gern mit cindestens 50 v.H. des stam~-, Grund- oder Eigen-

kapi t[~ls ,. ...J- • -a" t .. ~.l-
08 vel1.2g, lS v oder die die Gemeinde allein oder 

sichtlich 

Artikel 126 b ./tbs.2 si:m.genJif3. DLe·i~ust0.l}(.iig,~:eit des Hec~;-

nuncshofes erstreckt sich i?,IJ.ch 

\" e l' .;.. e"Y' ,.,.,.\ <.' -!- " f" CI ,,,., ; . 
fI .. V ~,,-,.l .. vv ... .c.. ...... , ,-,v._ denen 
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A:ctikel 11 

Im VOr.l 7. Dezember 1929., 

di.e § § 18 und 20 Abs.. 1 sowie im§ 20 Abs. 2 die 11.0-

Scttzt1e z.~ic.hrrLlrl.g e4.ufgeho 'ben .. 

li:::-tikel III 

Artikel II des Bundesverfassungsgesetzes BGBl.Nr. 46/1970 

,,·lira aufgehoben. 

iirtikel IV 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit l~ Oktober 1977 

in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist 

die Bundesregierung betraut. 

'F·' "1""" -,. ~ J ;.. '." ~~ ~. y' c 1. ~ 8.i 1 • 

.... ,. \ 

I' 
). 
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